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Die Gemeinde Inning am Holz erlässt aufgrund §§ 2, 9 und 10 Baugesetzbuch –BauGB–, 

Art. 81 Bayerische Bauordnung –BayBO– und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern –GO– diesen Bebauungsplan als 

 

 

Satzung. 



A Festsetzungen  
 
1. Räumlicher Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung ist der Geltungsbereich 

des rechtswirksamen Bebauungsplans Nr. 10 „Baugebiet Am Reimeringer Weg“ in 
der Fassung vom 12.09.2017. 

 
4.4 neu Die Traufwandhöhe der Hauptgebäude im Bauraum mit der Bezeichnung F beträgt 

0,0 m. Die Traufwandhöhe der Hauptgebäude in allen übrigen Bauräumen darf den 
Wert für die höchstzulässige Höhe der Oberkante Erdgeschossrohfußboden um 
höchstens 4,0 m überschreiten. Die Traufwandhöhe (die Traufwandhöhe ist definiert 
als Schnittpunkt zwischen Unterkante Sparren und Außenwand). 

 
6.7 neu Höhenlage der Gebäude 
 
 OK 503,7 Höchstzulässige Höhe der Oberkante Erdgeschoss-

rohfuß-boden über NN, z.B. höchstens 503,7 m 
über NN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 neu Dächer auf Garagen sind als Sattel-, Pult- oder Flachdach zulässig. Hinweis: Ter-

rassen auf Garagen lösen eine Abstandspflicht aus und sind damit an der Grund-
stücksgrenze grundsätzlich nicht zulässig. 

 
14. Im Übrigen gelten die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 10 „Baugebiet Am 

Reimeringer Weg“ in der Fassung vom 12.09.2017, mit Ausnahme der Festsetzun-
gen 4.4, 6.7 und 7.5, weiter.  

 
 
Gemeinde: Inning am Holz, den ................................................... 
 
 
 ............................................................................. 
 (Michaela Mühlen, Erste Bürgermeisterin) 
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Verfahrensvermerke 
 
 
1. Der Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat 

Inning am Holz am 23.07.2018 gefasst und am 08.08.2018 ortsüblich 
bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB). 

 
Die öffentliche Auslegung des vom Gemeinderat Inning am Holz am 23.07.2018 
gebilligten Entwurfs der 1. Änderung des Bebauungsplans in der Fassung vom 
23.07.2018 hat in der Zeit vom 20.08. bis 21.09.2018 stattgefunden (§ 3 Abs. 2 
BauGB). 

 
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum vom 
Gemeinderat Inning am Holz am 23.07.2018 gebilligten Entwurf der 1. Änderung 
des Bebauungsplans in der Fassung vom 23.07.2018 hat in der Zeit vom 20.08. bis 
21.09.2018 stattgefunden (§ 4 Abs. 2 BauGB). 

 
Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans in der Fassung vom 
06.11.2018 wurde vom Gemeinderat Inning am Holz am 06.11.2018 gefasst (§ 10 
Abs. 1 BauGB). 

 
 Inning am Holz, den 07.11.2018 
 

 
........................................................................ 

(Siegel) (Michael Mühlen, Erste Bürgermeisterin) 
 
 
2. Die ortsübliche Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplans erfolgte am 

12.11.2018 dabei wurde auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB sowie auf die 
Einsehbarkeit der 1. Änderung des Bebauungsplans hingewiesen. Mit der 
Bekanntmachung trat die 1. Änderung des Bebauungsplans in der Fassung vom 
06.11.2018 in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

 
 Inning am Holz, den 13.11.2018 
 

 
........................................................................ 

(Siegel) (Michael Mühlen, Erste Bürgermeisterin) 
 


